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15. Antrag der I. Fachkommissionzum Bericht uud Antrag des Provinzialausschnffes,
betreffend die Wahl eines Landesrats, und Vornahme der Wahl.

16. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschnffes,
betreffend die Wahl eines oberen ärztlichen Beamten (Landesmedizinalrats), und
Vornahme der Wahl.

17. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,be¬
treffend Bewilligungenaus dem Dispositionsfondsdes Provinziallaudtages(Ständefonds).

18. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition des Försters a. D. Emil Schlösserin
Irlich, Kreis Neuwied, um Gewährung einer lebenslänglichenPension.

(Schluß der Sitzung 3'/4 Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. von Groote. Lehwald.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssäle des Stündehanses zu Düsseldorf

am Freitag, den 15. März 1907.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12^4 Uhr,
Das Geschäftsprotokoll der gestrigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind Regierungsrat Dr. Momm und Landrat Snethlage.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
In 1, Eingänge, teilt der Vorfitz ende mit:

n,) daß die Abgeordneten Freiherr von Eltz-Rübenach und von Raffe sich für die
Sitzungen vom 14. März bis zum Schlüsse der Tagung bezw. filr die morgige
Schlußsitzungentschuldigt hätten,

d) Der Vorstand des RheinischenVereins für Denkmalpflegeund Heimatschntz habe
das erste Heft seiner Mitteilungen und eine Karte zur Anmeldung übersandt; diese
Drucksachen seien auf die Plätze der Abgeordnetenverteilt worden. ^

2. Der Bericht des Provinzialausfchusses,betreffend die Gewährung von Beihilfen aus
<^ü»5i^^ Fonds H. und L zum Gemeinde-und Kreiswegebanfür das Rechnungsjahr 1906, wird nach dem

Vorschlage der III. Fachkommission durch Keuutnisnahmefür erledigt erklärt.
^ 3. Desgleichen der Bericht des Provinzialausfchussesüber die im Jahre 1906 erfolgte«

Ä^^^ Bewilligungen von Beihilfen für Armen- und Wegezweckegemäß 8 5 Abs. 3 des Gesetzes von:
2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisung weiterer Dotationsreuten an die Provinzialverbände.

4. Der Haushaltsplan der Provinzialstraßenverwaltungnebst
Anlage ^, Voranschlag über die Verwendungdes Fonds für den Neubau von Pro-

vinzialstraßen,

HO.
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Anlage L, Voranschlagüber die Verwendungdes Eisenbahnfonds,
Anlage 6, Voranschlag über die Verwendung des Fonds znr Unterstützungdes Ge¬

meinde-und Kreiswcgcbaues
für das Rechnungsjahr vom 1. April 190? bis 31. März 1908 wird nach dem Antrage der
III, Fachkommission unverändert angenommen.

5. Zur Petition der Straßeumeister der Rheinischen Provinzialverwaltung, welche bitten:
1. um Anstellungauf Lebenszeit,
2. uni Erreichungdes Höchstgehaltes nach 18 Dienstjahren,
3. um cmderweitc Regelung der Mietsentschädigung,

wird nach dem übereinstimmenden Vorschlage des Provinzialausschussesund der III. Fachkommission
beschlossen:

1. die Anträge zu 1 und 2 mit Bezug auf die Beschlüsse des 43. Rheinischen Pro-
vinziallandtagesvom 18. Februar 1903, des 45. Rheinischen Provinziallandtagesvom
17. März 1905 und des 46. Rheinischen Provinziallandtages vom 16. Februar 1906
abzulehnen,

2. das Petitum 3 aber durch die Annahme der im Haushaltsplan der Provinzial-
straßeuverwaltnng für 1907 unter Titel III Nr. 2 vorgeschlagenen Regelung der
Mietsentschädigungender Straßenanfsichtsbeamtenals erledigt zn erklären.

6. Die Petition des Landwirts Wilhelm Keutmanu in Obersiemeriughauseuum nachträg¬
liche Bewilligung einer Brandentschädigungwird nach dem Vorschlage der I, Fachkommission an den
Provinzialausschußzur ressortmäßigenErledigung verwiesen.

7. Der Antrag des Provinzialausschussesiu dem Bericht und Antrag, betreffend die weitere «.
Forderung des Baues von Wasserleitungenin leistungsschwachen Gemeinden,Drucksachen.Nr. 33:"^V5Zs.

„Der Prouinziallllndtag wolle genehmigen,daß aus deu Überschüssender Provinzial-
Feuervcrsichernngsanstaltein Betrag von 250000 Mark einschl. des im Haupt-Haus¬
haltsplan in Titel IV Nr. 3 der Einnahme vorgesehenen Betrages von 150 000 Mark
zum Zweck der Förderung des Baues von Wasserversorgungsaulagenentnommenund
mit 106 250 Mark zur Verzinsung und Tilgung der vom 43. und 45. Provinzml-
tnndtag beschlossenenAnleihen von 750000 Mark und 500000 Mark, mit 100 000
Mark für Erhöhung des Westfondsund mit 43 750 Mark zur Bewilligung von Bei¬
hilfen für nicht aus dem Westfonds zu unterstützende Anlagen verwendet werden",

wird nach dem Vorschlage der IV. Fachkommission unverändert angenommen.
8. Desgleichen der Autrag des Provinzialausschussesin dem Bericht und Antrag, betreffend

die Errichtung neuer landwirtschaftlicherWiuterschulen in Iülich, Rheinbachund Dttlken, Druck-^^Zs.
sachen. Nr. 34:

„Provinziallandtag wolle die Errichtung von drei neuen landwirtschaftlichen Winter-
schuleu iu Iülich, Dülken und Rheiubach uud die Zahlung der vertragsmäßigen Zu¬
schüsse für das Rechnungsjahr 1907 über den Etat hinaus geuehmigen."

9. Der zu dem Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die Ausführung des Beschlusses Z.
des 46. Provinziallandtages zur Petition des Vorstandes des Vereins der
betreffend Vorschläge zur Verstaatlichungder Gemeindeforstverwaltung,Drucksachen. Nr. 57, gestellte
Antrag der IV. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschußbeauftragen, so bald wie möglich,
tunlichst bis zum 1, Oktober d. Is., anstelle des Provinziallandtages, nach Abschluß

^n«
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der zurzeit schwebenden Verhandlungen, bestimmte Vorschlage in dieser Sache an die
Königliche Staatsregiernng zu richten und dieselbe dringlich zu bitte», dem nächsten
Provinziallandtage einen bezüglichen Gesetzentwurf zur Stellungnahme vorzulegen",

wird angenommen.
Auf Antrag des AbgeordnetenBottich er wird weiter noch beschlossen,

„der IV. Fachkommission aufzugeben, dem Provinziallandtage 6 Mitglieder aus seiner
Mitte vorzuschlagen, die bei den Beratuugeu des Provinzialausschusscsüber die Aenderung
der Bestimmungenfür die Gemeinde-Forstvcrwaltungzuzuzieheusind."

Die in der Augelegeuhcit an den gegenwärtigen Landtag gerichtetenPetitionen gehen
ebenfalls zur Erledigung an den Provinzialausschuß.

10. Der unter dieser Nummer ans der Tagesordnung stehende Gegenstandwird für heute
abgesetzt, um in der IV. Fachkommission einer erneuten Beratung unterzogenzu werden.

11. Nach dem Bericht und Antrag des Provinzialansschussesin Drucksachen. Nr. 3 war
^^53^^ für die Ober-Ersatzkommission ini I, und II. Bezirke der 30. Infanterie-Brigade die Nenwahl der

bürgerlichenMitglieder und deren Stellvertreter für eine vom 1. April 1907 bis 31. März 1910
laufende Amtsperiode zu tätigen.

Die Wahl erfolgt durch Zuruf und werden die vom Provinzialausschusscin der genannten
Drucksachein Vorschlag gebrachten Mitglieder und Stellvertreter als solche gewählt bezw. wiedergewählt.

Zugleichwird uach dem Antrag der I. Fachkommission nnd in Uebereinstimmungmit dein
Antrage des Provinzialansschussesbeschlossen:

„Den Provinzialausschuß zu beauftragen, falls in dem Zwischenranm von einem
Proviuziallandtag zum andern im Bereich der 2?., 28., 29., 30., 31., 80. und 32.
Infanterie-Brigade durch Verziehen,Amtsniederlegungund Tod von bürgerlichenMit¬
gliedern bezw, von Stellvertretern für die Ober-Ersatzkommissiuneu oder durch auderweite
Einteilung der Bezirke dieser KommissionenErsatzwahlen nötig werden sollten, diese
Wahlen namens des Pruvinziallandtags zn tätigen uud dem Proviuziallandtag als¬
dann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabtenWahlen behnfs deren Be¬
stätigung Mitteilung zu machen."

12. Nach dem Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,iu Drucksacheu. Nr, 0, war
^ü»5^ "für das verstorbene Mitglied des ProvinzialansschussesFabrikant Eduard Nels, welcher für eine

vom 1. April 1903 ab laufende 6jährige Amtsdauer gewählt war, eine Ersatzwahlfür den Rest der
Wahlperiode vorzunehmen.

Es wird das bisherigestellvertretende Mitglied des Provinzialansschusses,Landcsökonomierat
Maximilian Keller, einstimmigdurch Zuruf als Mitglied gewählt. Derselbe nimmt die Wahl an.

Infolge dieser Wahl war nunmehr anstelle des Landesötonomicrats Keller ein stell¬
vertretendes Mitglied des Provinzialansschussesneuzuwählen.

Auch diese Wahl, mit deren sofortiger Vornahme die Versammlung einverstandenwar,
erfolgt durch Zuruf und wird der AbgeordneteFabrikbesitzer Ernst Laeis gewählt.

rz. 13. In dem Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,betreffenddie Wahl der zur
H^^" Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbant für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz nnd

die Provinz Hessen-Nassau iu Münster berufenenKommissareder Provinzialvertretung und deren
Stellvertreter, Drucksachen.Nr, 7, war beantragt:

„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach ß 5 des Gesetzes über die Errichtung von

H5,
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Rentenbankenvom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen
daß die Wahlen solange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommen hat."

Die Wahl erfolgt wiederum dnrch Zuruf und werden mit der vorbezeichneten Maßgabe
gewählt bezw. wiedergewähltals Kommissare der Provinzialvcrtretung die Provinziallandtags-
abgcordnetenFreiherr von Dalwigk zu Lichtcnfcls,KöniglicherÜandrat zu Siegburg, und Freiherr
von Hövel, Königlicher Regierungs-Prasidcnt zu Coblenz,als Stellvertreter die Provinziallaudtags-
abgeordnetenGutsbesitzerHeinrich Kirchmannzu Borbeck und KommerzienratArnold Hueck zu Aue.

14. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Abänderung des
zweiten Statuts für den Provinzialvcrband der Rheinprovinz, Drucksachen.Nr. 8, hatte die
I. Fachtommission den Antrag gestellt:

„Der Provinziallandtag wolle den Nachtrag zn dem zweiten Statut für den Provinzial-
verband der Rheinprovinz in der vom Provinzialausschußvorgeschlagenen Fassung mit
folgendem Zusätze zu Absatz 2 annehmen:

„und in der Anstellungals Laudcsrat zu behandeln ist,"
Der Antrag der I. Fachkommission wird einstimmigangenommen.

Die jetzige Fassung lautet:
Nachtrag zu dem zweiten Statut für den Provinzialvcrband der Rheinprovinz.

ß 1.
Dem Landeshanptmann werden zur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfte der

gesamte« kommunalenProuinzialverwaltung, mit Ausschlußder Provinzial-Feucrversicherungs-
anstatt und der Landesbankder Rheinprovinz, obere Verwaltnngs- und obere bautechnische
Beamte mit beratender Stimme zugeordnet.

Außerdem wird dem Landeshauptmann zur Erledigung medizin-technischerAngelegen¬
heiten, insbesonderebei der Landes-VersicherungsaustaltRheinprovinz und der Rheinischen
landwirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft, ein oberer ärztlicherBeamter mit beratenderStimme
zugeordnet,welcher den Titel „Landesmedizinalrat" führt und in der Anstellungals Landes¬
rat zu behandelnist.

Die Zahl der oberen Verwaltnngs- und der oberen technischen Beamten wird bei
der Feststellung des Haushaltsplans auf Vorschlag des Provinzialausschussesseitens des
Proviuziallaudtages uach dem jeweiligenBedürfnis bestimmt.

15. In Erledigungdes Berichts und Antrags des Provinzialansschnsses,betreffend die Wahl ^
eines Lnndcsrats, Drucksachen,Nr. 9, wird der LandesversicherungsratDr. Vossen einstimmigdurch ^^33^,
Zurnf zum Landesrat gewählt unter folgenden von der I. FachkommissionvorgeschlagenenBedingungen:

1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre; das Anfaugsgehalt wird auf 6000 Mark festgesetzt.
2. Der Gewählte ist gehalten, auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied

oder stellvertretendesMitglied des Vorstandesder Landes-Versicherungsanstaltim Haupt- oder
Nebenamt zu übernehmenoder fich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshaupt¬
mannes, insbesondereauch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungs¬
dirigent fungiert, zu beschäftigen.

3. Der Gewählte muß sich verpflichten, ohne Genehmigung des Provinzialausschusseskein
Mandat für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretungzu übernehmen,wenn
ihm für letzteresein gesetzlicher Ablehnungsgrundzur Seite steht.

4. Die pensionsfähigeDienstzeit beginnt mit dem 1. April 1904.
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,y 16. In dem Bericht und Autrag des Provinzialansschusses,betreffend die Wahl eines oberen
Hvüa^"^" ärztlichen Beamten (Laudesmcdizinalrates),Drucksacheu,Nr, 59, hatte der Prouiuzialausschußbeantragt:

„Provinziallandtag wolle den Dr. moä, Haus Liniger zum oberen ärztlichenBeamten
(Landesmedizinalrat)wählen und der Wahl folgendeBedingungenzugrunde legen:
1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre und uuter der Bedingung, daß die Wahl erst

dann in Kraft treten soll, nachdemdie vom Provinziallandtag beschlosseneAende¬
rung des zweiten Provinzialstatuts die Allerhöchste Genehmigungerhalten hat.

2. Der Gewählte muß sich verpflichten,ohne Genehmigung des Provinzialausschusses
kein Mandat für eine politischeKörperschaft oder iu die Gemeindevertretungzu
übernehmen,wenu ihm für letzteresein gesetzlicher Ablehuungsgrundzur Seite steht.

3. Das Anfaugsgehalt wird auf 6500 Mark festgesetzt.
4. Auf die pensionsfahigeDienstzeit wird die im Provinzialdienst verbrachteZeit vom

1 Januar 1906 ab angerechnet."
Die I. Fachkommission hatte sich diese,» Autragc angeschlossen und empfahl gleichfallsdie

Wahl des Dr. iusä. Liniger unter den vom Prouinzialansschnssevorgeschlagenen Bedingungen
Die Wahl erfolgt durch Zuruf uud stellt der Vorsitzende das Ergebnis der Wahlhandlung

dahin fest, daß der Landtag den Dr. meä. Hans Liuiger einstimmig zum obereu ärztlichen
Beamten (Landesmedizinalrat)unter den vorangegebenenBedingungen gewählt habe.

^ 17. Iu dem Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Bewilligungenaus dem
^Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds), Drucksacheu.Nr. 15, hatte der Provinzial-

ausschußunter Vorlage einer Zusammeustelluugder in Vorschlaggebrachten Beihilfe» beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle die in der anliegendenZusammenstellungunter Nr. 1
bis 24 vorgeschlagenen Beihilfen im Gesamtbetragevon 140 800 Mark aus dem Dis¬
positionsfondsdes Provinziallandtags bewilligen."

Die I. Fachkommission stellte hicrzn den Antrag:
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag mit der Bestimmung unverändert annehmen,
daß bei Nr. 4 des Antrages (Nr. 3 der Zusammeustelluug)die Worte „uud Ver¬
öffentlichung zu streichen sind sowie, daß die Bewilligung für Bürresheim zu Nr. 20
der Nachweisuug uuter der Voraussetzungerfolgt, daß die Schlußkapelledem Publikum
dauernd zugänglichgemacht wird."

Es wird dem Antrage der I. Fachkommission gemäß Beschlußgefaßt.
18. Zu der Petition des Försters a. D. Emil Schlösser zu Irlich, Kreis Nenwied, um

Gewährung einer lebenslänglichen Pension wird nach dem gemeinschaftlichenVorschlagedes Provin-
zialausschnsses und der I, Fachkommission Ablehnung beschlossen.

Die Tagesordung war hiermit erschöpft.
Die morgigeSchlußsitzungwird auf 10 Uhr vormittags anberaumt, für dieselbe die nach¬

stehende Tagesordnung festgestellt und die Sitzuug sodauu vom Vorsitzenden geschlossen.
1. Eingänge.
2. Antrag der IV. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses'

betreffend die Regelung der Vorflnt von Wasserläufeubei Zusmnmenlegungen.
3. Antrag der IV, Fachkommission auf Benennung von 6 Mitgliedern des Provinzial-

landtages, welche vom Provinzialausschussebei Beratung der Angelegenheitwegen
anderer Organisation der Gemeindeforstverwaltunghinzuzuziehensind.

4. Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Lan¬
desbank der Nheinproviuzfür das Rechnungsjahrvom 1. April 1907 bis 31. März 1908.
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